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Leistungsdatenaustausch UZH – ETH Zürich 

 

Betrifft: Mobilitätsstudierende der ETH Zürich 

(Hochschulübergreifendes Studium, Joint-Degree Programme mit dem Leading House ETH) 

 

Seit dem Herbstsemester 2014 übermittelt die Universität Zürich alle Daten zu Leistungsnachweisen  

von Mobilitätsstudierenden der ETH Zürich elektronisch an die ETH. Unter den Daten sind neben  

Leistungsbewertungen (Noten, „bestanden / nicht bestanden“) auch die erworbenen ECTS Credits zu  

verstehen. Über die Anerkennung und Anrechnung der an der Universität Zürich erbrachten  

Leistungen befindet weiterhin die ETH. 

 

Studierende im Hochschulübergreifenden Studium oder in einem Joint-Degree Programm mit dem  

Leading House ETH sind somit nicht mehr verpflichtet, den Leistungsausweis der Universität Zürich 

der ETH vorzulegen, damit die erbrachten Leistungen erfasst werden können. Sobald die zuständige  

Fakultät an der UZH die Leistungsbewertung verabschiedet hat, werden die Daten automatisch an  

die ETH transferiert.  

 

Die Studierenden werden über Ihre ETH E-Mail Adresse informiert, sobald ihre Leistungen seitens  

der ETH erfasst wurden und sie diese im elektronischen Leistungsüberblick der ETH einsehen  

können.  

 

Ab Herbstsemester 2017/18 werden die Leistungsausweise der UZH nach Abschluss des Semesters 

elektronisch im UZH-Studierendenportal bereitgestellt. Darin werden die Studierenden über die 

Leistungsbewertung, aber auch zu Einsprache-Möglichkeiten informiert. Gegen Noten, die Sie an der 

Universität Zürich erreicht haben, sind Einsprachen immer an der UZH einzureichen. 

 

Selbstverständlich wird bei der Übertragung Ihrer Daten der Datenschutz gewährleistet.  

 


